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Gesetzsammlung
fur das Fürstenthum Schwarzburg- Rudolstadt.

Ju#ins s##a bom Jahre 1865.

 NXIX. Verordnung
vom 11. August 1865, betreffend eine Modification der Bestimmungen über

die Holzabgabe an die Staatountertbanen aus den Fürstlichen Forsten
der Oberherrschaft.

Da sich in Folge der gestiegenen Holzmacherlöhne eine Erhöhung der regu-
latiomäßigen Holzpreise nothwendig macht, so werden mit Höchster Genehmigung
Serenissimt die Preise sämmtlicher zu dem Bedarfe der Hauswirthschaften nach
dem Holzpreisregulative vom 14. Jannar 1859 (Ges.-Samml. 1859 S.4fl.) und
der Verordnung vom 24. Mai 1861 (Ges.-Samml. 1861 S. 94 fl.) abzugebenden
Brennhölzer von jetzt ab bis auf Weiteres um 4 Kr. pro Klafter erhöht.

Rudolstadt, den 11. August 1865.

Fürstl. Schwarzb. Ministerium.
v. Bertrab.
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